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Erwägungen

E. 1
Die drei Beschwerden richten sich gegen dasselbe Urteil des Bundesstrafgerichts und
stimmen inhaltlich überein. Es rechtfertigt sich, die Verfahren zu vereinigen und die Sache
in einem einzigen Urteil zu behandeln.

E. 2.1
Gemäss Art. 84 BGG ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine
Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen
besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt
insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare
Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel
aufweist (Abs. 2; BGE 145 IV 99 E. 1 mit Hinweisen).

Art. 84 BGG bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im
Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Ein besonders bedeutender Fall ist
deshalb mit Zurückhaltung anzunehmen. Dem Bundesgericht steht insofern ein weiter
Ermessensspielraum zu (zum Ganzen: BGE 145 IV 99 E. 1.2 mit Hinweisen).

Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Rechtsschrift in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter
der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall nach Art. 84 BGG
vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist ( BGE 145 IV 99 E. 1.5
mit Hinweisen).

Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss Art. 107 Abs. 3 BGG -
abgesehen von einem hier nicht gegebenen Ausnahmefall - den Nichteintretensentscheid
innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Nach Art. 109 BGG
entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei
denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid wird summarisch
begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden
(Abs. 3).

E. 2.2
Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid des Bundesstrafgerichts, der sich auf Art. 80h
IRSG (SR 351.1) und Art. 9a IRSV (SR 351.11) stützt. An die in diesen Bestimmungen
normierte Beschwerdebefugnis ist ein restriktiver Massstab anzulegen ( BGE 137 IV 134 E.
6.4 mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hält sich an möglichst einfache und klare Regeln,
damit die zuständige Behörde das Rechtshilfeersuchen beförderlich erledigen kann (s. Art.



17a IRSG ; Urteil 1C_423/2020 vom 5. August 2020 E. 1.2 mit Hinweis). Entscheidend ist
bei einer Beschlagnahme, wer in deren Zeitpunkt die tatsächliche Verfügungsgewalt besitzt
(a.a.O.; s. auch Urteile 1C_604/2023 vom 17. November 2023 E. 3.2; 1C_86/2017 vom 14.
Februar 2017 E. 2.3; je mit Hinweisen).

Das Bundesstrafgericht stellte fest, dass die Beschwerdeführenden weder Eigentümer noch
Mieter der durchsuchten Räumlichkeiten seien und deshalb keine tatsächliche
Verfügungsgewalt über die beschlagnahmten Unterlagen gehabt hätten. Die
Beschwerdeführenden halten dem entgegen, nach allgemeiner Lebenserfahrung sei davon
auszugehen, dass ein Teil ihrer Zahlungen an die D.________ AG kalkulatorisch als
"Mietzins" betrachtet werden müsse, da im Geschäftsverkehr zwischen fremden Dritten
Räumlichkeiten und Personal nicht kostenlos zur Verfügung gestellt würden. Weiter weisen
sie auf die vielfältigen Rechtsbeziehungen zur D.________ AG hin, die auch als ihre
Steuerberaterin tätig sei. Dass diese Rechtsverhältnisse einen Mietvertrag im Sinne des
Obligationenrechts umfassen, tun sie jedoch nicht hinreichend dar. Die betreffenden
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen erscheinen nicht als offensichtlich unrichtig (
Art. 97 Abs. 2 BGG ), und der angefochtene Entscheid ist in dieser Hinsicht entgegen der
Kritik der Beschwerdeführenden auch hinreichend begründet ( Art. 29 Abs. 2 BV ).

Die weitere, in den Beschwerden vorgetragene Kritik ist entweder für den
Verfahrensausgang nicht relevant oder geht über den Verfahrensgegenstand, der sich auf
die Frage der Parteistellung beschränkt, hinaus. Der Entscheid des Bundesstrafgerichts, auf
den im Übrigen verwiesen werden kann, überzeugt in jeder Hinsicht. Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung stellen sich nicht. Auch sonst kommt dem Fall keine
aussergewöhnliche Tragweite zu.

E. 3
Auf die Beschwerden ist somit nicht einzutreten.

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen ( Art.
68 Abs. 1-3 BGG ).
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